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Zusammenfassung

Hintergrund: Hintergrund des Beitrags bildet die polarisierte mediale Debatte um
rituelle sexuelle Gewalt gegen Kinder. Es haben sich zwei Lager gebildet, die sich
gegenüberstehen und denen ein sachlicher Austausch miteinander nicht möglich ist.
Ziel: Der Artikel verfolgt daher das Ziel, einen klinischen Beitrag zur Überbrückung
der Differenzen zu leisten und argumentiert vor allem im Sinne des Wohls von
Patient:innen dafür, sich auf eine Evidenzbasierung sowohl in der Krankenbehandlung
als auch im wissenschaftlichen Diskurs zu besinnen.
Material und Methoden: Der Beitrag basiert auf der kritischen Auseinandersetzung
mit exemplarischer Fachliteratur, öffentlichen Untersuchungsberichten zu
Fehlbehandlungen vor allem in der Schweiz sowie auf die Medienberichterstattung.
Ergebnisse: In bestimmten psychotraumatologischen Kreisen sowie in den
Medien (gerade auch in sozialen Medien auf Plattformen wie Telegram) ist ein
Verschwörungsnarrativ über ein großes Täter:innennetzwerk, welches im rituellen
Kontext Kindern schwerste Gewalt antue, präsent. Ein unkritischer Glaube z. B.
an Konzepte wie „mind control“ (Vorstellung eines absichtlichen und planvollen
Herbeiführens einer dissoziativen Identitätsstörung) hat zu Fehlbehandlungen von
Patient:innen sowie im Gegenzug zu einem grundlegenden Misstrauen gegenüber
deren Aussagen geführt. Dadurch droht diesen ohnehin vulnerablen Patient:innen
weiterer Schaden, was den basalen Prinzipien medizinischer Ethik widerspricht.

Schlüsselwörter
Behandlungsfehler · Verschwörungserzählung · Glaubhaftigkeitsbegutachtung · False Memories ·
Dissoziative Identitätsstörung (DIS)

Öffentliche Zuspitzung der
Debatte um rituellen Missbrauch

Medienberichterstattung, eine Satiresen-
dung im deutschen Fernsehen und di-
verse Reaktionen in der Fachwelt haben
in Deutschland und der Schweiz zu ei-
ner Polarisierung der Debatte um rituel-
len Missbrauch geführt. Solche Lagerbil-
dungen und vorschnellen Zuordnungen
verhindern die notwendige fachliche De-
batte und machen gleichzeitig aus einzel-
nen Aspekten im Opferschutz fast schon
„Glaubenskriege“. Das schadet allen.

Der fachliche Austausch und ethische
Grundprinzipien in der Krankenbehand-

lung werden beschädigt und die episte-
mische testimoniale Ungerechtigkeit im
Umgang mit Aussagen von Betroffenen,
insbesondere wenn sie sich aufgrund psy-
chischer Probleme in Behandlung bege-
ben haben, wird verschärft (. Tab. 1).

Zweifel an Aussagen, welche in sehr
speziellen Therapiesettings aufgetreten
sind, werden generalisiert und die Inan-
spruchnahme von Krankenbehandlung
unberechtigterweise generell problemati-
siert. In Deutschland ist soeben das neue
soziale Entschädigungsrecht nach dem
SGB XIV in Kraft getreten. Es bringt teil-
weisewichtige,harterkämpfteFortschritte
für Betroffene (z. B. Traumaambulanzen
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Tab. 1 Prinzipien der heilberuflichen Ethik (Belmont-Principles) als Kriterien für das Patienten-
wohl

Prinzip Bedeutung

Respekt vor der
Selbstbestim-
mung

Respect for
persons/
autonomy

Krankenbehandlung sollte Unabhängigkeit der Patient:innen
fördern, kleinstmögliche Eingriffe in persönliche Freiheiten
und Grundrechte

Nichtschadens-
gebot

Non-malefi-
cience

Krankenbehandlung sollte den Zustand von Patient:innen
nicht verschlechtern

Handeln zum
Wohl der Pa-
tient:innen

Beneficience Krankenbehandlung sollte Patient:innen nutzen und eine
Verbesserung der Symptomatikmit sich bringen

Gerechtigkeit Justice Krankenbehandlung sollte rechtebasiert sein, nicht die Rech-
te anderer verletzten sowie rechtskonforme Zugänge zu
Hilfen bzw. sozialer Entschädigung schaffen

[16, 22]

und Beweiserleichterungen im Verfahren).
Kurz vor dem Inkrafttreten relativierte der
GesetzgeberdieGrundannahme,dass eine
Begutachtung zur Verifizierung der Tat im
Sozialrecht die Ausnahme sein soll, durch
eine Veränderung der Versorgungsmedi-
zinverordnung genau bei Patient:innen
mit psychischen Gesundheitsstörungen.
Da sie sich in Psychotherapie befinden,
wird eher von der Notwendigkeit der Be-
gutachtung ausgegangen. Diese Zweifel
schaden den Betroffenen und verhin-
dern die notwendige Inanspruchnahme
zeitnaher Krankenbehandlung.

Menschen mit psychischen Gesund-
heitsstörungen werden grundlegend in-
frage gestellt, sodass ihr Stigma ver-
stärkt und die Inanspruchnahme von Hilfe
ebenfalls stigmatisiert wird. Wenn auf
der anderen Seite ohne Einschränkung
gesagt wird, dass man aus Prinzip Aus-
sagen von Betroffenen nicht hinterfrage
und auf jede Realitätsprüfung verzich-
ten müsse, ist das therapeutisch nicht
sinnvoll und verhindert, frühzeitig Opfer
von Falschbeschuldigungen zu erkennen.
Frühe Kindheitsbelastungen – darunter
sexualisierte Gewalt gegen Kinder – sind
häufig und spielen in vielen Anamnesen
eine Rolle [28, 31]. Es geht deshalb nicht
darum, biographische Erinnerungen auch
an lang zurückliegende Ereignisse oder
gar die Glaubwürdigkeit von Betroffenen
als Gruppe generell infrage zu stellen.
Vielmehr geht es um die realitätsorien-
tierte Beurteilung der Glaubhaftigkeit in
bestimmten, begründeten Einzelfällen.
Dabei kann im Opferhilfekontext und in
der Krankenbehandlung auch nicht die
vom deutschen BGH in Strafsachen zum

Grundprinzip stilisierte Annahme, dass
zunächst davon auszugehen sei, dass
die Aussage von Betroffenen falsch sei
(„Nullhypothese“ sensu BGH), allgemein
handlungsleitend sein. Es gibt viele gute
Gründe, Erlebtes nicht zu offenbaren.

Der französischeFacharztundResilienz-
forscher Boris Cyrulnik beschreibt in seiner
Autobiographie„Sauve-toi, laviet’appelle“
(„Rette Dich, das Leben ruft“) seine Flucht
als kleiner Junge vor einer Razzia aus der
Synagoge in Bordeaux. Er beschreibt, wie
er nach einigen Versuchen nach demKrieg
aufgehört hat, darüber zu sprechen, weil
die Gesellschaft in Frankreich bis in die
1970er-Jahre nicht hören und nicht wahr-
haben wollte, dass es auch französische
Kollaborateure gab, dass Naziverbrechen
auch in Frankreich stattgefunden hatten
und dass nicht alle in der Résistance wa-
ren. Er beschreibt aber auch als erfahrener
Neuropsychiater, wie sich seine Erinnerun-
gen aufgrund der emotionalen Verarbei-
tung, die ihm das Überleben ermöglicht
hat, teilweise in seinen späteren Narra-
tiven verändert haben. Er überprüft dies
mithilfe von Aussagen von Personen, die
ihm beim Überleben geholfen haben und
macht hier gedächtnispsychologisch sehr
deutlich, wie das Kerngeschehen für ihn
immer erinnerlich und abrufbar war, wie
aber Details, entsprechend seiner emotio-
nalen Verarbeitung des Erlebten, teilweise
seine Erinnerung überformt haben. Inso-
fern istdie InkonsistenzeinzelnerAussage-
details, die oft im strafrechtlichen Kontext
überbewertet wird, kein Grund für berech-
tigte Zweifel am erlebten Kerngeschehen
[3, 4].

Boris Cyrulnik ist auch ein Beispiel da-
für, dass eben dieses Kerngeschehen nie
völlig aus der Erinnerung getilgt war und
erst zu einem viel späteren Zeitpunkt aus
dem Nichts aufgetaucht wäre, ohne an
irgendeine Spur der eigenen Erinnerungs-
kontinuität anzuknüpfen. Diese Präsenz
und Kontinuität einer Kernerinnerung ent-
spricht auch dem Befund, dass Erlebnisse,
die mit hoher emotionaler Intensität ver-
bunden sind, mit höherer und nicht gerin-
gerer Wahrscheinlichkeit erinnert werden
[7] Dementsprechend sind sich ungewollt
aufdrängende Erinnerungen (Flashbacks)
ein wesentliches Symptom von Trauma-
folgestörungen [9].

Positionierung jenseits der
Polarisierung

Als Experten, die in der aktuellen De-
batte um das schlecht definierte Phäno-
men ritueller Missbrauch möglicherwei-
se unterschiedlichen Lagern zugeordnet
werden, wollen wir uns vor dem Hinter-
grund unserer forensischen, psychothera-
peutischen und wissenschaftlichen Erfah-
rung gemeinsam positionieren, um eine
differenzierte Einschätzung jenseits die-
ser polarisierten Debatte zu geben. Dies
ist uns wichtig, weil die Aufspaltung in
Lager nicht weiterführt. Im Gegensatz zur
wissenschaftlichenErforschungderFolgen
vonTraumata, imGegensatz zuevidenzba-
sierten, in Studienvielfach replizierten und
gut untersuchten therapeutischen Metho-
den, hat sich im Bereich sog. ritueller Ge-
waltund inder sog. „False-memory-Debat-
te“ seit 30 Jahren wissenschaftlich kaum
etwas getan (für einen Überblick: [12]).
Dies ist angesichts der fulminant angestie-
genen Forschungsliteratur zu sexualisier-
ter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
bemerkenswert.

Die Diskussion um organisierte sexuali-
sierte und rituelle Gewalt wurde und wird
begleitet von Zweifeln an den Schilde-
rungen und vom Hinterfragen der Exis-
tenz, insbesondere von ritueller Gewalt.
Während die dringend notwendige gesell-
schaftliche Diskussion um zuletzt medi-
al bekannt gewordene Fälle organisierten
Kindesmissbrauchs durch Netzwerke von
Täter:innen, inklusive der Herstellung und
Verbreitung von Missbrauchsabbildungen
(z. B. um das Pädosexuellennetzwerk „Ely-
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sium“), gesellschaftlich und wissenschaft-
lichweitestgehend ausbleibt, kann bezüg-
lich des Themas rituelle Gewalt in Inter-
netforen und Fachkreisen eine hoch emo-
tional geführte Diskussion und eine extre-
me Polarisierung beobachtet werden. Da-
bei werden auch Beratungsangebote der
UBSKM infrage gestellt und Projekte des
BMSFJ angegriffen (z. B. [13] mit einer gu-
ten Übersicht der eingeschränkten Litera-
turlage). Einerseits gibt es Menschen, die
in unterschiedlichen Kontexten von erleb-
ter Gewalt im rituellen Kontext berichten,
sowie Fachkräfte, die nach eigenen An-
gaben mit Betroffenen gearbeitet haben.
Andererseits wird die Position vertreten,
dass geschilderte Erfahrungen als potenzi-
elle Produkte eines induzierten Verschwö-
rungsnarrativs im Sinne von „false memo-
ries“ angesehenwerdenmüssen, diedurch
eine intensive Befassungmit der Thematik
sowie durch den Austausch mit anderen
mutmaßlich Betroffenen entstünden oder
auch(bewusstoderunbewusst) vonThera-
peut:innen induziert würden. Dabei steht
gerade nicht die Existenz schwerer sexua-
lisierter Gewalt, organisierter Täterschaf-
ten oder traumatisierender Erfahrungen
infrage, sondern v. a. spezifische Aspekte
wie etwa das sog. „mind control“ und be-
stimmte repetitiv präsentierte Inhalte, wie
die Tötung von Babys und das angebliche
Trinken von Kinderblut oder aus rein ideo-
logischen Gründen praktizierte schwerste
Misshandlungen.

Mittlerweile in der Schweiz aufgedeck-
te Fälle zeigen, dass Epigonen eines „ein-
geweihten“ Kreises von Therapeut:innen
im Rahmen vermeintlich festgestellter ri-
tueller Gewalt Pseudoerinnerungen oder
-narrative suggerierthaben [18, 21].Dieses
Fehlverhalten in der Krankenbehandlung
hat standesrechtliche, zivilrechtliche und
ggf. auch strafrechtliche Bedeutung und
ruft damit die forensische Psychiatrie zu
Recht auf den Plan.

Es gilt, Phänomene und Motive klar
zu analysieren, Tatkontexte und begüns-
tigende Faktoren zu verstehen und da-
mit gleichzeitig zu versuchen, einen Bei-
trag dazu zu leisten, andere hilfesuchende
Personen vor Schäden durch eine Fehlbe-
handlung zu bewahren und die oft dra-
matischen Folgen, von zum Teil erfolgen-
den Falschbeschuldigungen von Drittper-
sonen, zu verhindern. In jüngster Zeit wird

ausgehend von den Schweizer Fällen die
Problematik falscher Erinnerungen, insbe-
sondere imZusammenhangmit therapeu-
tischen Fehlbehandlungen, übergenerali-
sierend thematisiert, was ebenfalls Anlass
zur Sorge ist.

Dabei besteht die Gefahr, dass die fach-
liche Diskussion und die mit ihr einher-
gehende notwendige Differenzierung in
einer vielschichtigen Thematik durch ei-
ne teils reflexhaft einsetzende und durch
eine starke Emotionalität geprägte Polari-
sierung versperrt wird. So gilt es zunächst,
folgenden Grundsatz festzuhalten: Es gibt
organisierte, grausamste Formen sexuel-
len Missbrauchs. Viele Betroffene machen
die Erfahrung, dass ihnen nicht geglaubt
wird, und sie haben größte Schwierigkei-
ten, zu ihrem Recht zu kommen sowie
angemesseneUnterstützungund Behand-
lung zu erhalten. Vor diesem Hintergrund
wäre es fatal, wenn die Diskussion zu „fal-
sememories“ und Falschbeschuldigungen
diesebelastendeSituationweiterverschär-
fen würde, indem Aussagen von Opfern
generell in Zweifel gezogen und diskredi-
tiert würden. Umgekehrt wäre es genauso
falsch, wenn aufgrund dieser Befürchtung
die Diskussion zu „false memories“ und
Falschbeschuldigungen als Angriff auf die
Rechte tatsächlicherOpfer verstandenund
aus diesem Grund die notwendige fachli-
che Diskussion blockiert würde.

Betroffene sexuellen Missbrauchs sind
zweifellos Personen, denen vertrauensvoll
begegnet werden sollte und die ein Recht
auf Schutz und Unterstützung haben. In
gleicher Weise sind Menschen, die von
Falschbeschuldigungen betroffen sind,
ebenfalls Opfer. Es gilt in jedem Fall zu
verhindern, dass beide Opfergruppen in
einer ideologisch polarisierten Diskussi-
on gegeneinander ausgespielt werden
(Sowohl-als-auch statt Entweder-oder).

MancheOpfervertreter:innenundTrau-
matherapeut:innenwandtensichzunächst
vehement gegen die öffentliche Bericht-
erstattung und die fachlichen Kritiken zu
solchen Traumatherapien. Aber nicht die
Aufdeckung von Fehlbehandlungen, „fal-
sememories“ und Falschbeschuldigungen
stellen eine Gefahr für die Glaubhaftigkeit
der Aussagen tatsächlicher Opfer, Unter-
stützungsangebote und Traumatherapien
dar, sondern, im Gegenteil, der Versuch,
diese Phänomene zu bagatellisieren und

zu tabuisieren. Denn eine fehlende Aufar-
beitung hat das Potenzial, über Jahrzehn-
te erzielte Fortschritte in Bezug auf wirk-
same, evidenzbasierte Therapieangebote,
Beratung und Unterstützung von Betroffe-
nensexuellenMissbrauchszubeschädigen
und generell zu diskreditieren. Darum sind
eine sachliche Darstellung und Aufarbei-
tungvonFalschbeschuldigungenund sug-
gestivemVorgehen in Therapien keine Ge-
fahr für diewichtigeArbeitmit der Vielzahl
tatsächlicher Opfer sexuellenMissbrauchs,
sondern sie ist wichtig, um generelle Vor-
behalte gegenüber Aussagen von Opfern
und gegenüber der Arbeit von Opferbera-
ter:innen und Traumatherapeut:innen zu
verhindern.

Charakteristika der in der Schweiz
aufgearbeiteten Fälle

Anhand der bislang aufgearbeiteten Fäl-
le in der Schweiz im Zusammenhang mit
angeblicher ritueller Gewalt zeigten sich
typische Elemente:

Verschwörungserzählung

Teilweise wird von Therapeut:innen ei-
ne QAnon-ähnliche Ideologie vertreten.
Demnach soll eine geheime, im Unter-
grund arbeitende (satanische oder anders
weltanschaulich geprägte) sektenähnliche
Organisation aus ideologischen Gründen
systematischKinder quälen,missbrauchen
und töten. Es gibt trotz zahlreicher Ermitt-
lungsverfahren bislang keinen einzigen
Fall, in dem sexuelle Missbrauchshandlun-
gen aus ideologischen Motiven durch eine
mächtige subversiv arbeitende Organisa-
tion nachgewiesen wären. Die fehlenden
Belege werden in einer für Verschwö-
rungserzählungen typischen Argumenta-
tionskette als Argument für die Macht
dieser Täter:innenorganisationen ange-
führt und damit gegen faktenbezogene
Einwände immunisiert. Damit entsteht
ein geschlossenes Verschwörungsnarrativ,
das sich aus sich selbst heraus begründet1.

1 Aus einem Obergerichtsurteil des Kantons
Solothurn, Schweiz, geht folgendes hervor:
„5.1 Die ,Rituelle Gewalt‘-Theorie verbreitete
sich, weil plötzlich viele Betroffene erzählten,
sich daran erinnern zu können, von satanisti-
schenTäterkreisenmissbrauchtworden zu sein.
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Aus einem wissenschaftstheoretischen
Ansatz heraus ist in diesem Zusammen-
hang auf das Prinzip der Falsifizierbarkeit
zu verweisen, welches wissenschaftliche
Thesen von Glaubensüberzeugungen un-
terscheidet. Es ist typisch für Verschwö-
rungserzählungen, dass das Kriterium der
Falsifizierbarkeit außer Kraft gesetzt wird.
Dies gilt auch für die Debatte um ritu-
elle Gewalt: Das Fehlen jeglicher Belege
wirdnichtalsFalsifikationskriteriumakzep-
tiert. Vielmehr wird es als positive Bestä-
tigung des Narrativs interpretiert, indem
dies die Macht der geheimen Organisati-
on belege. In für Verschwörungsnarrative
typischer Weise wird damit jegliche Fal-
sifikationsmöglichkeit eliminiert und das
Narrativ gegen Fakten immunisiert, die es
infrage stellen könnten [17].

In diesem Verschwörungsnarrativ spie-
len die Diagnose der – zum Teil angeblich
bewusst induzierten – DIS und die Theorie

Beweise für solche Zirkel undRituale, vonderen
Existenz auch die Beschwerdeführerin aus-
geht, konnten trotz intensiver polizeilicher und
staatsanwaltlicherErmittlungen in zahlreichen
Ländern nie erbracht werden. Gestützt wird die
These allein durchdie Berichte vonBetroffenen,
derenErinnerunganschwerstepsychische,phy-
sische und sexuelle Grausamkeiten meist erst
späterwiedererlangtwurde. Dieswird dadurch
begründet, dass die Erinnerungen verdrängt
worden seien und nun ,wiederhergestellt‘ wer-
den müssten. (. . . ) Wenn die Betroffenen sich
zuerst an keinen Missbrauch erinnern und die
Erinnerungen – so auch vorliegend – erst nach
undnachundineinerzunehmendenIntensivität
zurückkehren, liegtderSchlussnahe,dassdurch
fremd-undautosuggestiveProzesseverfälschte
Erinnerungen entstanden sind. Von dem geht
auch die Gutachterin aus. (. . . ) 5.2 (. . . ) Wenn
man etwas glaubt, wofür es keinen Beleg gibt,
dann entzieht man sich der Realitätskontrolle.
Damit lässt sicheineTheoriewiedieder rituellen
Gewalt hermetisch gegen Kritik abschirmen.
Am Anfang steht der feste Glaube: Die Opfer
werden so geschickt ferngesteuert, dass nichts
ans Tageslicht kommt. Dann wird die Tatsache,
dass man – wie vorliegend – nichts beweisen
kann, zu einemBeleg für die Theorie. Das ist ein
geschlossener Kreis.“ Abgerufen am28.06.2023
unter: https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin
/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOW
S&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/
nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&
OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&Omni
sServer=7001&Parametername=WEB&Schema
=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocum
ent&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_
KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/si
mple/search_result_document.html.

über ein aufgrund von Spezialwissen er-
zeugtes „mindcontrol“ einewichtigeRolle.

Personen,dieaufdieseProblematikhin-
weisen, werden in der Regel als Angehö-
rige oder Unterstützer:innen eines vermu-
teten geheimen Täter:innennetzes ange-
sehen.

Dissoziative Identitätsstörung

Als Diagnosekategorie ist die dissoziative
Identitätsstörung (DIS) im DSM und zu-
künftig in der ICD-11 aufgeführt. In der
ICD-11 ist die Diagnose 6B64 sehr restrik-
tiv definiert. Sie erfordert neben sympto-
matischen und klinischen Grundkriterien
insbesondere die Berücksichtigung einer
breiten Palette von Ein- und Ausschluss-
kriterien, welche stringente differenzialdi-
agnostischeÜberlegungenerzwingenund
eine leichtfertigeDiagnosestellungverhin-
dern soll. Diese Vorgaben sind in der eng-
lischen Originalversion der ICD-11 im De-
tail2 beschrieben, noch nicht jedoch in der
provisorischen deutschen Übersetzung.

Unabhängig von einer generellen kon-
zeptionellen Skepsis in Bezug auf die
Diagnose DIS ist zu vermuten, dass auf-
grund von Unkenntnis dieser diagnosti-
schen Einschränkungen, diese Diagnose
in bestimmten therapeutischen Subkul-
turen überdiagnostiziert wird. In letzter
Zeit mag auffallen, dass die neue DSM-5-
Diagnose der DIS in Foren und teilweise
auch in Fachdiskursen die ICD-10-Dia-
gnose „multiple Persönlichkeitsstörung“
abgelöst hat. Die Kurzfassung DIS als
Label wird auch als Kennwort verwendet
und erfreut sich in einschlägigen Foren,
auch bei manchen Jugendlichen, beson-
derer Beliebtheit [26]. Ähnliche Effekte
sind bei anderen, erheblich geänderten
Definitionen psychischer Störungen durch
die ICD-11 nicht bemerkbar. Für die DIS
gibt es derzeit keine leitlinienbasierte
Therapie. In den beschriebenen Fällen
fiel auf, dass im Laufe der Behandlung
bei den Patient:innen immer weitere Per-
sönlichkeiten hinzugekommen sind und
therapeutisch erkennbar keine Versuche
unternommen wurden, eine Reintegrati-
on zu funktionierenden integrierten Ich-

2 https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/
http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity
%2f1829103493.

und Selbstfunktionen anzustreben3. Unter
erheblichem medialem Druck haben sich
Einrichtungen und auch therapeutische
Verbände in der Schweiz mittlerweile von
einem solchen Vorgehen distanziert.

Im Zusammenhang mit Fehlbehand-
lungen, „false memories“ und Falschbe-
schuldigungen ist die DIS ein Einfallstor
für Suggestion.DennPatient:innenmitDIS
werden nicht mehr als autonom handeln-
de und sich erinnernde Subjekte wahr-
genommen. Vielmehr existieren gemäß
dieser Theorie unbewusste, abgespaltene
Persönlichkeitsanteile, die ein Eigenleben
führen. Ihnen wurden in den vorliegenden
Fällen von Therapeut:innen Bedeutungen,
Funktionen und bestimmte Erinnerungen
zugeschrieben, die durch die sog. Alltags-
persönlichkeitnichtüberprüftundentkräf-
tet werden konnten, weil sie gemäß der
Theorie gar keinen Zugang zu den Funk-
tionen und Erinnerungen der abgespalte-
nen Persönlichkeitsanteile hat. Damit ist
die DIS prädestiniert, als Eintrittspforte für
die therapeutische Induzierung von „false
memories“ zu dienen.

„Mind control“

Sogenanntes „mind control“ wird in die-
sem Zusammenhang als die gezielte,
durch Spezialwissen bestimmter Tä-
ter:innenkreise ermöglichte, Schaffung
abgespaltener Persönlichkeitsanteile ver-
standen. Da diese Persönlichkeitsanteile
durch die Täter:innen kreiert würden,
könnten diese zeitlebens, ähnlich einer
Fernsteuerung, Zugriff auf die Gesamtper-
son ausüben – ohne dass die betroffene
Person davon Kenntnis hat (z. B. [10, 15]).
Für dieses Konzept des sog. „mind con-
trol“ gibt es weder irgendeinen realen
Beleg noch ist die ihr zugrunde liegende
spekulative Annahme plausibel [27].

Im Frühjahr 2022 haben Behandelnde
in Traumatherapiestationen inder Schweiz
bei Patient:innen systematisch (angebli-
che) Erinnerungen an rituelle Gewalt in-
duziert. Meistens wurde die in diesem Zu-
sammenhang angenommene DIS durch
Aufspaltung in immer weitere Unterper-
sönlichkeiten verstärkt bzw. chronifiziert.

3 www.clienia.ch/wp-content/uploads/
Clienia-Littenheid_Bericht-ueber-externe-
Untersuchung-Traumatherapie_230620.pdf.

1074 Der Nervenarzt 11 · 2024

https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://gerichtsentscheide.so.ch/cgi-bin/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WEB&Schema=JGWEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=DE&nF30_KEY=164094&W10_KEY=7001622&nTrefferzeile=1&Template=/simple/search_result_document.html
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1829103493
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1829103493
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2f1829103493
http://www.clienia.ch/wp-content/uploads/Clienia-Littenheid_Bericht-ueber-externe-Untersuchung-Traumatherapie_230620.pdf
http://www.clienia.ch/wp-content/uploads/Clienia-Littenheid_Bericht-ueber-externe-Untersuchung-Traumatherapie_230620.pdf
http://www.clienia.ch/wp-content/uploads/Clienia-Littenheid_Bericht-ueber-externe-Untersuchung-Traumatherapie_230620.pdf


In Reportagen des Schweizer Fernsehens
(SRF) wurden diverse weitere Fälle darge-
stellt, in denen die Erinnerungen offen-
sichtlich nicht der Wahrheit entsprechen
können. Vielmehr handelte es sich in den
beschriebenen Fällen um ein Verschwö-
rungsnarrativ, da die Phänomene des sog.
„mind control“ und der absichtlich indu-
zierten Abspaltung von Persönlichkeiten
nicht belegbar sind. Mit dem Rückschluss
vonderDiagnoseDIS aufdieGewalt lagzu-
dem oft ein unüberprüfbarer Zirkelschluss
vor.MittlerweilewurdenebendenGutach-
ten auch ein öffentlich zugänglicher Un-
tersuchungsbericht vorgelegt, in dem Be-
handlungsfehler festgestellt wurden. Auf
Grundlage des Berichts wurden zudem
personelle Konsequenzen gezogen und
Auflagen seitens der Aufsichtsbehörde ge-
genüber der betroffenen Klinik gemacht
[18]. Die Autorenschaft kommt zu dem Er-
gebnis, dass einige Fachkräfte der unter-
suchten Traumatherapiestationen an die
Verschwörungserzählung „rituelleGewalt/
mind control“ glaubten und dies, zumin-
dest zu Teilen, in die Behandlung der Pa-
tient:innen eingeflossen ist. In den folgen-
den Reportagen wurden weitere ähnliche
Fälle dargestellt, von denen zwei weitere
Kliniken in der Schweiz betroffen sind. Zu
einigenFällen liegenmittlerweile auchGe-
richtsentscheide im Zusammenhang mit,
aus entsprechenden Erinnerungen resul-
tierenden, Falschbeschuldigungen vor4.

In den Schweizer Fällen lassen sich die
drei hier dargestellten Elemente in unter-
schiedlicher Kombination finden. Es ist al-
lerdingsdaraufhinzuweisen,dassdie Indu-
zierung von „false memories“ und Falsch-
beschuldigungen auch unabhängig von
diesen spezifischen, im Zusammenhang
mit ritueller Gewalt vertretenen Überzeu-
gungen auftreten können. Dann handelt

4 Mit Datum 08.12.2022 wurde eine Patientin
mit Strafbefehl wegen Falschbeschuldigung
verurteilt. Bei ihr waren eine DIS diagnosti-
ziert und im Rahmen einer Traumatherapie
nachweislich unzutreffende Erinnerungen an
vermeintlich schwere und rituell motivier-
te Missbrauchshandlungen durch die Eltern
induziert/verstärkt worden. Die daraus resul-
tierenden Strafermittlungen waren eingestellt
worden. Die fortgesetzten, therapeutisch un-
terstützen Falschbeschuldigungen der Eltern
führten zur Verurteilung der Tochter. Straf-
befehl der Staatsanwaltschaft Kreuzlingen AZ
SUV_K.2022.191.

es sich um durch Therapeut:innen ohne
diesen spezifischen Hintergrund induzier-
te bzw. verstärkte „false memories“ auf-
grund allgemeiner Suggestionen im Rah-
men spekulativ angenommener tieferlie-
genderTraumataz. B.beiPatient:innen,die
über eine reale Traumatisierung berichten.

Identifizierung von Falsch-
beschuldigungen und
Glaubhaftigkeitsbegutachtung

Von manchen Vertreter:innen der Aussa-
gepsychologie wird die Meinung propa-
giert, dass allein entsprechend der Recht-
sprechung des deutschen BGH in Strafsa-
chen sog. „wissenschaftliche Methoden“
in der Lage seien, Falschbeschuldigungen
erkennen zu können. Darunter wird die im
deutschsprachigen Raum übliche Metho-
dikderGlaubhaftigkeitsbegutachtungver-
standen, welche eine Reihe einzelner Hy-
pothesen qualitativ in Bezug auf Aussagen
„überprüft“ und zunächst davon ausgeht,
dass die Aussage Betroffener unwahr ist
[30]. Eine Methode, welche offensichtlich
nicht wie ein diagnostischer Test geeignet
ist, Angaben zur relativen Wahrscheinlich-
keit zu machen, muss vor dem Hinter-
grund spezifischer Fragestellungen ange-
wandtwerden. Im strafrechtlichenKontext
ist eine Gewichtung zugunsten des Zwei-
felsgrundsatzesnachvollziehbar,umunbe-
gründete Falschbeschuldigungen (falsch-
positive) zu vermeiden. Dafür wird eine
erhebliche Zahl falsch-negativer in Kauf
genommen. Voneiner aussagepsychologi-
schen Begutachtung ist deshalb zu erwar-
ten,dasskonkreteKriterien–vonPlausibili-
tätsüberlegungenbis hin zu identifizierten
Widersprüchen–zueinerAnnahmeführen
müssen, dass die Erlebnisbasierung einer
Aussage in Zweifel gezogen werden könn-
te. Hinzuweisen ist auch darauf, dass die
Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aus-
sagen und die Bewertung entsprechender
Sachverhalte im Kernbereich juristischer
Sachverhaltsbewertungen liegen.

Allerdings kann eine Erlebnisbasierung
z. B. im sozialrechtlichenKontext als hinrei-
chend plausibel oder als einemit überwie-
gender Wahrscheinlichkeit anzunehmen-
de Schlussfolgerung angegeben werden,
ähnlich wie bei einer Risikobeurteilung in
einem forensisch-psychiatrischen Gutach-
ten eine durch nachvollziehbar dargeleg-

te Kriterien und Überlegungen (Deliktme-
chanismus) begründete Ausprägung des
Rückfallrisikos bestimmt wird.

IndiesemZusammenhang ist aber auch
darauf hinzuweisen, dass ähnlich wie bei
anderen Gutachten, nicht eine Methode
vorliegt, die zu richtigenErgebnissen führt.
Vielmehr garantieren vor allem qualifizier-
te und klinisch erfahrene Gutachter:innen,
zu schlüssig begründeten und damit nach-
vollziehbar abgestütztenBeurteilungen zu
kommen, nicht eine davon unabhängi-
ge,angeblichwissenschaftlichbegründete
Methode.

Forschungslücke hinsichtlich
ritueller Gewalt

BeiderSichtungdervorliegendenLiteratur
fällteinerseitsauf,dassvieleStudienaufse-
lektivenSamplesbetroffenerPatient:innen
und Fachkräfte basieren [1, 23, 24], und
andererseits, dass sich die Verbreitung von
„Fachwissen“ im Bereich ritueller Gewalt
bisher auf einen engen Kreis von Thera-
peut:innenbeschränkt,welchehauptsäch-
lichnicht datenbasiert vorgehen.Damit di-
vergiertdieForschunghinsichtlich ritueller
Gewalt von allen anderen Bereichen der
Gewaltforschung. Demgegenüber gibt es
diverse experimentelle Untersuchungen,
die zeigen, dass „false memories“ indu-
ziert werden können [2, 20, 25]. Hahn [14],
Dessecker [5] und Urbaniok [29] konsta-
tieren, dass Belege für systematisch orga-
nisierten rituellen Missbrauch aus ideolo-
gischen Gründen fehlen und beschreiben
eine problematische Induzierung von Nar-
rativen durch Fachkräfte. Hahn [14] betont
dieDiskrepanz zwischender hohenGlaub-
würdigkeit, die Therapeut:innen ihren Pa-
tient:innen zuschreiben, und den fehlen-
den Ermittlungsergebnissen vonseiten der
Strafverfolgungsbehörden.DasAufdecken
des Täternetzwerks „Elysium“ zeige, dass
große Netzwerke nicht dauerhaft uner-
kannt bleiben könnten. Die Zweifel an der
von ihmsog. „Rituellen-Gewalt-These“ [14,
S.249]stelltennicht infrage,dassKinderse-
xualisierte Gewalt erfahren, so auch in or-
ganisiertemKontext, und es dadurch zu ei-
nem traumatisch bedingten dissoziativen
Identitätserleben kommen könne. Ähnlich
beschreibt Liebrand [19] Zweifel am sog.
„mindcontrol“. Esgebekeinewissenschaft-
lichen Belege für die Existenz und Mög-
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Übersichten

lichkeit dieser „Methode“. Weiterhin legt
Liebrand [19] neben dem Fallbeispiel ei-
ner Person, die von Suggestion ritueller
Gewalterinnerungen durch Fachpersonen
und Austausch in Onlineforen betroffen
sei, mögliche psychologische Phänomene
dar, die erklären, warumMenschen für sol-
che Erklärungen suggestibel sein können.
Sie nennt dabei u. a. die Suche (unspezi-
fisch) psychischerkrankterMenschennach
den Ursachen ihrer Leiden, den Wunsch
nach Zugehörigkeit, der durch die Identi-
tät einer „Überlebenden ritueller Gewalt“
gestillt werden könne, Gruppendruck, der
nach Übernahme einer solchen Identität
in Betroffenenkreisen entstehe, sowie das
Bedürfnis nach Einzigartigkeit und Beson-
derheit, dem durch besondere Aufmerk-
samkeit einer Fachpersonnachgekommen
werden könne.

Notwendigkeit von Evidenzbasie-
rung und Behandlungsleitlinien

Auffällige Häufungen bestimmter Diagno-
sen,dieansonstensehr seltensind, können
einerseits auf eine klinische Spezialisie-
rung und damit eine gerichtete Nachfra-
ge von Patient:innen hinweisen. Sie kön-
nen aber auch der Ausdruck von Blasen
sein, in denen nicht evidenzbasierte Be-
handlungsmethoden und Annahmen das
therapeutische Milieu, z. B. einer Station,
bestimmen. Es ist die Aufgabe u. a. der
medizinischenDiensteder Krankenkassen,
die Einhaltung therapeutischer Standards
zu überprüfen. Deshalb haben sie auch
Zugang zu entsprechenden Kassen- und
Behandlungsdaten.

Ausblick

In der Zukunft müssen einzelne Elemente
des Themas genauer und trennschär-
fer benannt und hinterfragt werden.
Wenn tatsächlich erlebte schwerste Ge-
walterfahrungen u. a. in therapeutischen,
beraterischen oder Selbsthilfesettings
mit verschwörungsnarrativen Elemen-
ten vermischt werden, führt das dazu,
dass Betroffene Dritten gegenüber vor
der Existenz- und Glaubensfrage stehen.
Das heißt, wenn jemand von schwers-
ten Gewalterfahrungen berichtet, muss
darauf empathisch eingegangen wer-
den. Beinhaltet der Erfahrungsbericht

jedoch merkwürdig erscheinende und
nicht belegbare Elemente, wie weitrei-
chende kultartige Täter:innennetzwerke
im Untergrund und umfassende Gedan-
ken- und Verhaltenskontrolle, dann ist in
besonderer Weise zu fordern, dass sich die
Therapie in einer an der Symptomatik der
Patient:innen orientierten Weise zu deren
Nutzen an Plausibilitäten und realitätsna-
hen Überlegungen und der Abwesenheit
von Belegen ausrichtet.

Wichtig erscheint uns, dass wir uns als
Therapeut:innen nicht Lagern zuordnen
lassen, sondern unvoreingenommen uns
Anvertrautes aufnehmen.WenndabeiDin-
ge berichtet werden von einer Verschwö-
rung, einer mächtigen Elite und deren ob-
skurer Praktiken, sollte die psychiatrische
Anamnese sich auch intensiv mit demMe-
dienkonsum und der Infiltration über so-
ziale Netzwerke beschäftigen.

Es existiert eine große Zahl an Be-
troffenenberichten und aufgedeckten
Taten schwerster Formen der Gewalt,
in denen manipulative und instrumen-
talisierte Strategien von Täterschaften
beschrieben werden. Kommt die spezi-
elle Täter:innenstrategie der scheinbar
ideologischen Einbettung hinzu, können
zwarGlaubenselemente zur ideologischen
Rechtfertigung also zur instrumentalisiert
ideologischen Begründung genutzt wer-
den. Es handelt sich aber bei der verübten
Gewalt nicht um ein Glaubensritual wie
bei angeblich satanistischen Handlungen
sog. ritueller Gewalt. Machtmissbrauch als
Täterstrategie ist bei allen Arten sexuellen
Missbrauchs zu sehen und u. E. ist eine
solche ideologische Rahmung als Ratio-
nalisierung oder scheinbar ideologische
Begründung des Machtmissbrauchs ein-
zuordnen. Auchwenndie Täterschaft einer
tatsächlichen Ideologie folgt, besteht die
Primärmotivation nicht in der Ideologie,
sondern im Rahmen der Ideologie werden
Sexualstraftaten aus den bekannten Moti-
ven von Macht, sexuellen und finanziellen
Interessen verübt, wie z. B. in Sektenkon-
texten der Colonia Dignidad. Der Begriff
rituelle Gewalt ist somit zu hinterfragen,
ebenso seine „Sonderstellung“.

Dabei soll nochmals dezidiert hervor-
gehoben werden, dass nicht angezweifelt
wird, dass es schwerste Formen der orga-
nisierten sexualisiertenGewalt ebensowie
manipulative Beeinflussung gibt [6, 8, 11].

Aber für die Art und das Ausmaß der im
Zuge ritueller Gewalt beschriebenen Be-
einflussung und spezifische Geheimtech-
niken zur Kontrolle von Persönlichkeitsan-
teilen gibt es keinen Beleg. Demgegen-
über sind Fälle dokumentiert, in denen
Pseudoerinnerungen durch entgegen den
Regelnder Kunst durchgeführte Therapien
oder durch den Austausch in entsprechen-
den Foren entstanden sind und teils der
individuellen Verarbeitung von Verschwö-
rungserzählungen entspringen.

Wenn bestimmte Erzählungen unge-
wöhnliche Details wiedergeben, ist dies
allein kein Grund für Zweifel. Unerwart-
bare Details stellen im Allgemeinen eher
ein Merkmal für den Realitätsgehalt von
Aussagen dar. Ganz klar ist aber, dass die
Entstehungsgeschichte einer Aussage und
die gesamthafte, realitätsorientierte Ein-
ordnung der berichteten Inhalte zentral
auch für ihre klinische Interpretation ist.
Hier gilt es, gesunden Menschenverstand
und Augenmaß zu bewahren. Polarisierte
Lagerkämpfe und Festlegungen wie „wir
glaubenBetroffenenimmeralles“oder„wir
gehen zunächst davon aus, die Aussage ist
unwahr“ können höchstens ideologische
Scheinsicherheiten produzieren, helfen im
Einzelfall aber nicht weiter und erhöhen
Zweifel und das Stigma in Bezug auf Be-
troffene und auf Therapien.
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